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 Bedeutung etwaiger Prüffeststellungen

Die in den Berichten verwendeten Kennzeichnungen haben fol gende
Bedeutung, wobei die unterschiedlichen Kennzeich nungen zur besse-
ren Handhabung des Berichts jeweils num meriert sind:

B: Beanstandung aufgrund eines erheblichen Man-
gels, aus der gem. § 101 Abs. 5 GO NRW die Ein-
schränkung oder Versagung des Tes tats folgt.
Dieser Mangel ist umge hend zu be seitigen,

E: Einwand aufgrund eines Mangels, der zu be sei ti-
gen ist,

H: Hinweis, dessen Beachtung anheimgestellt wird
bzw. der für den Ausschuss / Rat ge ge ben wird.

Allerdings werden auch Verfahrensweisen, Ergebnisse etc. dar gestellt,
bei denen Meinungsverschiedenheiten zwischen Verwal tung und Prü-
fung nicht zu erkennen sind; sie dienen der Informa tion der Ratsmitglie-
der.
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1. PRÜFUNGSAUFTRAG

Entsprechend § 101 Abs. 8 GO i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO obliegt dem Bera-
tungs- und Prüfungsamt die Prü fung des Jah resabschlusses zum
31. Dezember 2017 un ter Ein be zie hung der Buch füh rung und des Lagebe richts
für das Haus haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

der Stadt Hilden

nachfolgend auch Stadt genannt.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Lagedarstellung

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss wurden nach Auffassung des Beratungs- und Prüfungsam-
tes wesentliche Aussa gen zum Ge schäfts verlauf und zur Lage der Stadt getrof-
fen (die Aussagen zu den Chancen und Risiken folgen in Kapitel 2.1.1.2.):

1. Das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer lag fast 2,5 Mio. € über dem
Ansatz.

2. Der Kassenendbestand betrug 10,27 Mio. €; Kassenkredite waren nicht
vorhanden.

3. Kredite wurden auf Basis der aus 2016 übertragenen Ermächtigung und
geringfügig auf Basis der Ermächtigung für 2017 aufgenommen. Der Schul-
denstand betrug zum Ende des Jahres 2017 28,56 Mio. €.

4. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen stiegen auf 77,06 Mio. €
an.

6. Das Jahr 2017 war unter anderem geprägt durch den Ausbau der Kinder-
betreuungsplätze und Neuausrichtung der Schullandschaft. Für die Zukunft
bestehen in den steigenden Bevölkerungszahlen Chancen wie auch Risi-
ken auch in Bezug auf die bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsan-
gebote.

8. Der Fortgang des integrierten Handlungskonzeptes und die Förderung im
Rahmen des neuen Städtebauförderprogramms "Zukunft Stadtgrün" sind
dargestellt.

9.
und
10. Der Umbau der Wilhelm-Fabry-Schule und der Beginn des Abrisses der Al-

bert-Schweitzer Schule werden aufgezählt.
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11. Eine Entscheidung zur Verfassungsbeschwerde zum Stärkungspaktgesetz,
an der sich die Stadt beteiligt hat, steht noch aus.

13.
und
14. Genannt sind ebenfalls die positiven Ergebnisse der Evaluation der Kinder-

und Ju gend för der plä ne durch den Landesjugendring und der Wahl der In-
nen stadt Hil dens als at traktivste Innenstadt Deutschlands.

15. Enthalten ist auch die Wahl von Herrn Eichner zum Beigeordneten.

16. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Hilden ist in
2017 um 7,3 % gestiegen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt ge-
ben ins gesamt ei ne zu tref fende Be ur teilung der Lage der Stadt wieder.

2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung des Beratungs- und Prüfungsamtes fol-
gende we sentli che Aus sagen zur künfti gen Entwick lung und zu den Chancen
und Risi ken der künfti gen Entwick lung der Stadt getroffen:

5. Es bestehen die Risiken, dass die Ertragslage weiterhin aufgrund der his to-
risch niedrigen Zinsen betroffen sein könnte. Au ßerdem sind ab bestimm-
ten Größenordnungen für Einlagen Verwahrent gelte zu zahlen.

7. Im Lagebericht des Jahres 2017 ist erstmals die Rede von den Schwierig-
keiten, geeignetes Personal in ausreichendem Umfang gewinnen bzw. vor-
handenes Personal halten zu können. Es werden auch die Maßnahmen
dargestellt, die die Verwaltung bereits im abgelaufenen Jahr eingeleitet hat
und die sie in der Zukunft fortsetzen bzw. ergreifen will, um den bis 2022
nur wegen Ausschei dens aus dem Dienst aus Al ters grün den frei wer denden
Stel len (etwa 10,4 % aller Stellen) ent ge gen wir ken zu können. Die üb liche
Fluktu ation, die seit einigen Jahren exorbitant ansteigt, ist hier noch nicht
berück sich tigt.

12. Die Auswirkungen (Chancen und Risiken) der erheblich gestiegenen Ge-
wer be steu er kraft der Stadt Monheim am Rhein auf die Kreis- und die Land-
schaftsver bands umla ge werden kurz erläutert.

17. Es werden einige Informationen zu Ereignissen im Konzern "Stadt Hilden"
gegeben. An dieser Stelle wird insbesondere auf die Chancen hingewiesen,
die die Auf sichtsräte der Stadt Hilden Holding und der Stadtwerke Hilden
durch ih re Beschlüsse zum Ausbau des Glasfasernetzes in den Gewerbe-
gebieten West, Mitte, Ost und Kreuz Hilden eröffnet haben.
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Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln nach Auffassung der Rechnungsprüfung
insgesamt die künftige Entwicklung so wie die Chan cen und Risiken der künfti gen
Entwick lung zutreffend wider. Auf folgen de Sachver halte zum Risiko der Per so-
nalent wicklung (Punkt 7.) wird prüfungs seitig allerdings ergänzend hingewiesen:

Das Ziel, durch Aufgabenkritiken (z. B. organisatorische Maßnahmen) 5 % des
der zeitigen Stellenbestandes einzusparen, ist sehr opti mis tisch. Dar über hin aus
ist zweifelhaft, ob diese 5 %, sollten sie denn er reicht wer den, an den richti gen
Stellen eingespart und insgesamt ausreichend sein werden, um die zu erwarten-
den Stel len be set zungs pro ble me aus zu glei chen. Denn schon die "normale Perso-
nal-Fluktua tion" hat be reits im Jahr 2017 ei nen Um fang an ge nom men, der min-
destens gleich gro ße Aus wir kun gen ha ben wird wie das Frei wer den von Stel len
aus Al ters grün den. Außer dem wird ein nicht unwesentlicher Teil der Einspa run-
gen durch Aufgaben zu wachs auf gezehrt werden.

Nach Aussage der neuen Leiterin des Haupt- und Personalamtes weisen alle
vorliegenden Fachinfor mationen dar auf hin, dass das Maß der "normalen" Fluk-
tuation noch weit grö ßer wer den wird, als es bislang schon ist. Die Gründe hier für
sind, dass 

· andere Behörden im Umkreis, die "besser bezahlen kön nen", angesichts des
wachsenden Fach- und Führungskräftemangels die Leistungsträgerinnen und
Leis tung strä ger faktisch ab wer ben, auch weil 

· die bis vor ei nigen Jah ren noch vor han de nen und ziem lich un durch läs si gen
Ar beits markt-Abgren zun gen zwi schen der Pri vat wirt schaft und dem öf fentli-
chen Dienst seit einiger Zeit aufge bro chen sind und nicht mehr nur an dere
Be hör den, son dern auch Pri vatun ter neh men städti sche Mit ar beiterin nen und
Mit ar beiter ab werben. 

Das Risi ko, welches durch die unbesetzten Stellen für die Stadt Hilden ent stan-
den ist und weiter anwächst, darf kei nes falls un ter schätzt wer den. Selbst bei ei-
ner nach hal ti gen Kon soli die rung des Haushaltes - wenn also genügend Finanz-
mittel vorhanden sind - wer den in er he bli chem Um fang die Mit ar beiterin nen und
Mit ar bei ter feh len, um Maßnahmen zu realisieren und das vorhandene Geld aus-
zugeben. 

Das bedeutet, dass selbst für die Durchführung von Pflichtaufgaben das benötig-
te Personal fehlen wird (und zum Teil heute schon fehlt). Die freiwilligen Aufga-
ben werden noch stärker betroffen sein. 

Diesem Personal-Risiko kann nur durch die Entwicklung und Umset zung eines
Personalentwicklungskonzeptes für die Stadt Hil den (für ca. 10-15 Jahre) entge-
gen gewirkt werden. Die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe "Personalmanage-
ment" hat dazu bereits ein gan zes Bün del von Maßnahmen zur Umsetzung emp-
fohlen, was allerdings nicht unerheblichen Aufwand in erster Linie in den Berei-
chen "Organisation" und "Personalservice" des Haupt- und Personalamtes, aber
auch in al len Fach äm tern ver ursachen wird. 
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Weiterführende Angaben zu Thema Risiken und Chancen in den Bereichen des
Organisationsmanagements und des Personalservice macht das Be ra tungs- und
Prü fungs amt in sei nem nichtöffentlichen Prüfungs- und Beratungsbericht vom
15. Oktober 2018 zum selben Thema.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jah-
resabschlusses lie gen in der Verantwortung des Kämmerers der Stadt.

Aufgabe des Beratungs- und Prüfungsamtes ist es, auf der Grundlage der durch-
ge führten pflichtge mä ßen Prü fung ein Ur teil über den Jahres ab schluss un ter Ein-
be ziehung der Buch führung, der In ven tur, des Inventars sowie der örtlich festge-
leg ten Nutzungsdauern der Vermö gensgegenstände ab zugeben.

Dazu hat das Beratungs- und Prüfungsamt die Buchführung, die Inventur, das In-
ventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den
Jahresab schluss zum 31. Dezember 2017 vom 20. Juni 2018 in der Fassung der
Ergän zung vom 31.10.2018, be stehend aus Vermögensrech nung (Bilanz), Er-
geb nis rechnung, Fi nanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang und den Lage be-
richt für das Haus haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 der Stadt ge-
prüft. Der Jah res ab schluss wurde un ter Be ach tung der ge setzli chen Vor schrif ten
zur Rech nungs le gung nach der GO NRW bzw. der GemHVO NRW auf ge stellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages soll die Prüfung feststellen, dass
ein den tatsäch lichen Ver hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beach tung der Grund sät ze ord-
nungs mä ßi ger Buchfüh rung vermittelt wird.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen
gesetzlichen Vor schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen beach tet worden sind.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung
des Jahresab schlusses.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltung mitgeteilt und von dieser anerkannt
bzw. korrigiert worden. Verstöße, die einer besonderen Berichtsdarstellung an
die ser Stel le be dürfen, wurden nicht festgestellt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Beratungs- und Prüfungsamt hat die Prüfung nach §§ 101 und 103 GO und
dem risi koo rien tier ten Prü fungs an satz in Anleh nung an die vom Insti tut der Rech-
nungsprüfer (IDR) herausgege benen Prüfungsleitlinien vor genom men.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die
Buchführung, der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehl aussagen sind.
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Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat das Beratungs- und Prü-
fungsamt eine am Risiko der Stadt aus ge rich tete Prü fungspla nung durchge führt.
Diese Prüfungsplanung wur de auf der Grund lage von Aus künf ten der Ver wal-
tungslei tung und erster analytischer Prüfungshandlungen so wie ei ner grundsätz-
li chen Be urtei lung des rech nungsle gungsbe zogenen internen Kontrollsys tems
und des Ri si komanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungs-
programm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezoge-
nen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirk samkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunk te,
Art und Um fang der Prü fungshandlungen festlegt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise
für die Bilanzie rung und die Angaben in Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die
Prüfung der angewandten Bilan zierungs-, Bewertungs-  und Gliederungsgrund-
sätze und wesentlicher Einschätzungen des Kämmerers so wie ei ne Beurteilung
der Ge samt aus sage des Jahresabschlusses.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen
sowie Aufbau- und Funk tionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl
der risikoorientierten Prüfungs handlungen basieren auf einer bewussten Auswahl
bzw. zum Teil auf mathematisch statistischen Verfahren.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden
Schwerpunkten des Prü fungsprogramms geführt:

· Sachanlagen - bebaute Grundstücke, Grund und Boden des Infrastruk-
turvermögens, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Stra-
ßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

· Allgemeine Rücklage

· Jahresergebnis

· Rückstellungen - Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellun gen,
Sonstige Rückstellungen

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der
Einsatz der Mitar beiter (und Sachverständigen) wurden im Hinblick auf diese Prü-
fungsschwerpunkte unter Berück sichtigung der Risi koeinschätzung sowie der
Wesentlichkeit bestimmt.

An der körperlichen Bestandsaufnahme (Inventur) der Vermögensgegenstände,
Schulden und Rechnungs abgrenzungsposten hat das Beratungs- und Prü-
fungsamt be ob achtend teilgenom men, um sich stich probenar tig davon zu über-
zeugen, dass die Inventur gründ lich und sachgerecht vorberei tet worden ist, dass
die in den In venturrichtlinien dargestell ten Ver fahren auch tat sächlich und ord-
nungsge mäß ange wandt worden sind und zu zuverlässi gen Er geb nissen geführt
haben.
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Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensge-
genstände wurde auf Grundla ge der vom Innenministerium bekannt gegebenen
Abschreibungstabelle unter Berücksich tigung der tatsäch lichen örtlichen Verhält-
nisse erstellt. Das Beratungs- und Prüfungsamt hat sich da von überzeugt, dass
die Be stim mung der Nutzungs dauer so vorgenommen wurde, dass eine Ste tig-
keit für künftige Festlegun gen von Ab schreibun gen gewährleistet wird.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenstände sowie der Ver bindlichkeiten hat sich die Rechnungsprüfung durch
Einholung von Saldenbestätigungen in Stichproben über zeugt. Die Werthaltigkeit
der Forde rungen wurde insbesondere durch eine Analyse der Altersstruktur ge-
prüft.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden vorgelegt.

Bestätigung über schwebende Rechtsstreitigkeiten hat das Beratungs- und Prü-
fungsamt eben falls erhalten.

Die Rückstellungen wurden insbesondere durch Befragung von Mitarbeitern und
der Verwaltungs leitung auf Voll stän dig keit untersucht. Die zutreffende Ermittlung
der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichproben hafte Prü fung der Berech-
nungen und eine kritische Beurteilung der vorge nommenen Schätzungen ge-
prüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag dem Beratungs- und Prüfungsamt
die Ergebnisse des versicherungs mathematischen Gutachtens der Rheinischen
Ver sor gungs kas se vor. Auf Grund der Ein schät zung der Qualifikation der Versor-
gungskasse sowie der Beur teilung von Art und Um fang deren Tä tigkeit hat sich
die Rech nungs prüfung bei der Prü fung auf deren Ar beitsergebnisse ges tützt.

Es wurden innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
Aufbau- und Funktionsprü fungen insbesondere im Bereich des Debitorenmana-
gements und des Personalwe sens durchgeführt.

Das Beratungs- und Prüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hin-
rei chend sichere Grund lage für das Prü fungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 19.
März bzw. 30. April 2018 mit dem uneinge schränk ten Be stätigungsvermerk ver-
sehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Stadt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungslei-
tung erteilt. Frau Bürgermeisterin Alkenings hat die Voll stän dig keit des Jahres-
abschlusses am 20. September 2018 schriftlich bestätigt.
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kon-
tenrahmens (Stand: 31.12.2017) erstellte und im Be richts jahr ange wandte Kon-
ten plan ei ne klare und übersichtliche Ordnung des Bu chungs stoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die
Belege wurden ordnungs gemäß angewiesen, ausreichend erläutert und über-
sichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wur den richtig im Berichtsjahr
vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwi-
ckelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine voll-
ständige, richtige und zeitna he Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der
Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schul-
den, der Rück stel lun gen, der Sonderpo sten, der Bilanzierungshilfen und der
Rechnungsab grenzungsposten sind er bracht.

Die Stadt hat gemäß § 12 GemHVO produktorientierte Ziele festgelegt sowie
Kennzah len zur Ziel er rei chung be stimmt.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen,
dass die von der Stadt ge troffenen or gani satorischen und technischen Maßnah-
men geeignet sind, die Sicherheit der rech nungsle gungsrelev anten Da ten und IT
Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der
Feststellung des Beratungs- und Prüfungsamtes den gesetzli chen Vorschriften,
den sie ergänzenden Sat zungen und den sonstigen ortsrechtli chen Be stimmun-
gen. Die aus den weiteren geprüf ten Unterlagen ent nommenen Informationen
führen zu ei ner ord nungsgemäßen Ab bildung in Buchführung und Jah resab-
schluss.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Vermögens- und Schuldenrechnungrechnung (Bilanz), die Ergebnisrech-
nung, die Fi nanz rech nung so wie die Teilrech nungen sind den gesetzlichen Vor-
schriften ent spre chend ge glie dert. Die Vermögensgegenstände und die Schul-
den sowie das Kapital, die Son derpo sten, die Bilanzierungshilfen und die Rech-
nungsab gren zungs posten wur den nach den gesetz li chen Be stim mungen sowie
den Grundsät zen ordnungs mä ßiger Buchfüh rung angesetzt und be wertet, für er-
kenn bare Risi ken wurden Rück stel lungen in ausreichendem Maße gebildet.
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Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der aufeinander folgenden Er-
gebnis-, Vermögens- und der Fi nanzrechnungen wurde beibehalten. Abwei-
chungen wegen beson derer Umstände sind im Anhang angege ben und begrün-
det.

Die Stadt hat gemäß § 18 GemHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Be ur-
teilung der Wirt schaft lich keit und Leis tungs fähig keit eine Kosten- und Leis tungs-
rech nung (in Form einer Voll-/Teilkostenrechnung) auf ge baut. Die Ergeb nisse
der Kosten- und Leistungsrechnung sind als interne Leis tungsbeziehungen in
den Teil er geb nis rech nungen gesondert ausgewiesen.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO die notwendigen Erläuterungen der Ver-
mögensrech nung (Bilanz), der Ergebnis rechnung und der Finanzrechnung, ins-
besondere die von der Stadt an ge wandten Bilan zie rungs- und Be wer tungs-
grundsät ze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Das Beratungs- und Prüfungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass der Jah res ab-
schluss zum 31. Dezember 2017 ord nungsgemäß aus der Buch führung und den
wei teren ge prüften Un ter lagen ab geleitet worden ist und den ge setzli chen Vor-
schrif ten, den ergän zenden Be stim mungen der Satzungen und sonstigen orts-
rechtli chen Be stim mungen ent spricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von Herrn Kämmerer Klausgrete aufgestellte und von Frau Bürgermeisterin
Alkenings be stätigte Lagebe richt ist diesem Be richt als Anla ge beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis sen
den ge setzli chen Vor schrif ten.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

· mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht,

· insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,

· die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,

· bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO
einbezieht und er läutert sowie

· alle weiteren nach § 48 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen
ent hält.

Dem Beratungs- und Prüfungsamt sind keine (weiteren) nach Schluss des Haus-
halts jahres eingetre te nen Vor gän ge von besonde rer Bedeu tung bekannt gewor-
den, über die zu berich ten wäre.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

4.2.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr
unverändert ange wandt.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentli-
chen Auswirkun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeich-
nen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen wurde an dieser Stelle abge sehen, da
der Jahresabschluss der Stadt inklusive seiner Anlagen bereits ausreichende
Aufgliederungen und Erläuterungen enthält.
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5. PRÜFUNGSERGEBNIS

Das Beratungs- und Prüfungsamt hat den Jahresabschluss - bestehend aus Ver-
mö gensrechnung (Bilanz), Er gebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnun gen
und Anhang - sowie den La ge bericht der Stadt für das Haus haltsjahr 1. Januar
bis 31. Dezember 2017 ge prüft. In die Prü fung wurden die Buch füh rung, die In-
ven tur, das Inventar sowie die Über sicht der örtlich festgelegten Nut zungs dau ern
der Vermö gensge genstän de ein bezo gen. Die Buchführung, die In ventur sowie
die Aufstellung die ser Un ter la gen nach den ge meinde rechtlichen Vor schriften
des Landes Nord rhein-West fa len und den ergän zenden Bestim mungen der Sat-
zun gen und sonsti gen orts rechtli chen Be stimmun gen lie gen in der Ver ant wortung
des Kämmerers der Stadt. Die Auf gabe des Be ra tungs- und Prüfungs amtes ist
es, auf der Grund lage der durch ge führ ten Prü fung ei ne Be ur tei lung über den
Jahres ab schluss un ter Ein be zie hung der Buch füh rung, der In ventur, des Inven-
tars sowie der örtlich fest gelegten Nut zungs dauern der Ver mö gens gegenstände
ab zuge ben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO und in Anlehnung der
vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) herausgegebenen Prüfungsleitlinien vor-
genom men. Da nach ist die Prü fung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Ver stöße, die sich auf die Darstel lung des durch den Jahres ab-
schluss unter Be achtung der Grund sätze ord nungsmäßi ger Buch füh rung ver mit-
telten Bil des der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage we sentlich
auswir ken, mit hin rei chender Sicher heit er kannt werden. Bei der Festle gung der
Prüfungshandlun gen werden die Kennt nisse über die Tätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Er war tun gen über mögliche
Fehler be rück sichtigt. Im Rahmen der Prü fung werden die Wirksamkeit des rech-
nungs le gungsbe zogenen in ternen Kontroll systems so wie Nachwei se für die An-
ga ben in Inventar, Über sicht über ört lich fest gelegte Rest nut zungsdauern der
Ver mögens gegen stände, Buch führung und Jahresab schluss über wiegend auf
der Basis von Stichproben be ur teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
ge wandten Bi lan zierungsgrundsätze und der we sentli chen Einschätzungen des
Kämmerers der Stadt sowie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res-
ab schlusses. Das Beratungs- und Prüfungsamt ist der Auffassung, dass die Prü-
fung ei ne hin rei chend si che re Grund lage für die Beurtei lung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung des Beratungs- und Prüfungsamtes aufgrund der bei der
Prü fung gewonnenen Erkenntnis se ent spricht der Jahresab schluss nebst An-
hang den gesetzlichen Vor schrif ten und den ergänzenden Bestimmungen der
Satzun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und ver mittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmä ßiger Buchfüh rung ein den tatsächli chen
Ver hält nissen entsprechen des Bild der Ver mögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Stadt.
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Hilden, den 20.09.2018

Beratungs- und Prüfungsamt

Gez. Gez.
Michael Witek Torsten Schlüter
Leiter Prüfer

Hilden, den 12. November 2018

Rechnungsprüfungsausschuss

Thomas Grünendahl
Vorsitzender
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6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Fragenkatalog gem. IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit
der Haus haltswirtschaft“

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ver-
waltungsleitung

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Ge schäftsver-
teilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es dar über hinaus
schriftliche Weisungen des Überwachungs organs zur Organisation
für die Verwaltungsleitung (Geschäfts anwei sung)? Entsprechen diese
Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Es gibt für den Rat und seine Ausschüsse die Hauptsatz ung, die Ge-
schäftsordnung sowie die Zuständigkeitsordnung.  Schriftliche Wei-
sungen des Rates zur Organisation exi stie ren in Form von Beschlüs-
sen zur Dezernatsverteilung. Die Rege lun gen entsprechen den Be-
dürfnissen der Stadt.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattge-
funden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es hat eine Vielzahl von Sitzungen des Rates und seiner Aus schüsse
stattgefunden. Die Sitzungsunterlagen sowie die Nie derschriften wer-
den im Ratsinformationssystem (Session) doku mentiert und archi-
viert.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sin ne des
§ 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mit glieder der Verwal-
tungsleitung tätig?

Die Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstan des sind
im Lagebericht (vgl. § 95 GO NRW) ausgewiesen.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Über-
wachungsorgan) im Anhang des Jahresabschlusses aus gewiesen?

Für die Bürgermeisterin ergibt sich die Pflicht, die Vergütung für ihre
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und Kontrollgremien öf fentlich be-
kannt zu machen, aus § 18 KorruptionsbG NRW. Dieser Pflicht
kommt sie mit einer Vorlage an den Rat in öf fentlicher Sitzung einmal
jährlich nach.

Der Veröffentlichungspflicht für Mitglieder des Rates gemäß § 17 Kor-
ruptionsbG NRW wird in den jährlichen Lageberich ten nachgekom-
men. Außerdem sind im Ratsinformationssys tem (Homepage der
Stadt) zu jedem Ratsmitglied dessen Mitglied schaft auch in Aufsichts-
räten und anderen Kontroll gremien dargestellt.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grund la gen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Stadt Hilden entspre chen den Or-
ganisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeits bereiche und
Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt des-
sen regelmäßige Überprüfung?

Organisationspläne (Verwaltungsgliederungsplan, Dezernats ver tei-
lungsplan) sind vorhanden. Fortschreibung und Ak tuali sierung erfol-
gen durch das Haupt- und Personalamt, das zu dem alle aktuellen In-
formationen der Geschäftsverteilung auf der Hildener Internetseite
vorhält. Ein Aufgabengliede rungsplan existiert nicht.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Or ganisa-
tionsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Erkenntnisse erge ben,
dass die Regelungen nicht beachtet werden.

c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktberei chen der
Verwaltung?

Mit der Umstellung auf das NKF im Jahr 2007 wurden Pro dukte defi-
niert, die im Haushaltsplan aufgeführt und mit Kennzah len hinterlegt
sind. Mit deren Überarbeitung und Weiterent wicklung wurde 2015 be-
gonnen, damit sie den An forderun gen des NKF entsprechend zur
Steuerungsunter stützung dienen können. Die Überarbeitung wurde
2017 fort geführt.

d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenver brauch
verantwortlich?
 
Ja, sofern dies sinnvoll ist. Zum Teil erfolgt eine zentrale Be schaffung
(z. B. im IT-Bereich) und die Gebäudeunterhaltung und
-bewirtschaftung wird zentral vom Amt für Gebäudewirtschaft ab gewi-
ckelt. Es existiert eine weit entwickelte in terne Leistungsverrech nung,
die auch die Personalkosten umfasst.

e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für we sentli-
che Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftrags ver gabe und Auf-
tragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf nahme und -gewährung)?
Haben sich Anhaltspunkte erge ben, dass diese nicht eingehalten
werden?
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Es gibt eine Reihe von Dienstanweisungen, die im Intranet zur Ein-
sicht bereitgestellt werden. Sie regeln zum Beispiel die Ver gaben,
das Anordnungswesen oder die Finanzbuch hal tung. Die Vergabe-
dienstanweisung und das (elektronische) Vergabeh andbuch werden
unter Federfüh rung der zentralen Vergabestel le im Amt für Finanz-
service bedarfsgerecht über arbeitet und an die aktuellen Anforderun-
gen der Verdin gungsordnungen und des Vergaberechts an gepasst.

Es gibt keine wesentlichen Anhaltspunkte, dass diese Verga berege-
lungen im Berichtsjahr nicht eingehalten wurden.

Im Bereich Personalwesen besteht eine erhebliche Anzahl von
Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit dem Per sonalrat
zu unterschiedlichsten Themenfeldern.

Es gibt keine wesentlichen Anhaltspunkte, dass diese Vor schriften im
Berichtsjahr nicht eingehalten wurden.

f) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträ gen (zum
Beispiel Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine zentrale Vertragsdatenbank ist eingerichtet und wird vom Amt
für Finanzservice aktuell gehalten.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfris-
tigen strategischen Ausrichtung?

Ein langfristiges, strategisches Zielprogramm, an dem sich das Han-
deln der Verwaltung orientiert, wurde bisher von der Ver waltung nicht
erarbeitet und vom Rat nicht beschlossen. Bis her fehlt eine system-
atische Anbindung der strategischen Ziele an die Finanzplanung.
Strategische Ziele werden hauptsächlich in den Sitzungen des Ver-
waltungsvorstandes zum Haushaltsplan erörtert.

b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in an-
derer Form dokumentiert?

Ein Leitbild der Verwaltung oder Ratsbeschlüsse über ein stra tegi-
sches Zielprogramm bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine Output-orientierte Steu erung defi-
niert worden?
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Es finden Mitarbeitergespräche zwischen Vorgesetzten und Mit ar-
beiterinnen und Mitarbeitern statt. Auch im Rahmen der LOB werden
Ziele vereinbart. Viele Fachbereiche haben im Haus haltsplan Ziele
und Kennzahlen definiert. Eine Ableitung aus strategischen Zielen fin-
det, da diese nicht formuliert sind, je doch nicht statt.

b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung ge eig net?

Es gibt Kennzahlen im Haushaltsplan, die bisher nur bedingt steu-
erungsrelevant waren. Mit der Überarbeitung der Ziele und Kennzah-
len wurde 2015 begonnen. Die Überarbeitung wurde 2017 fortge-
setzt.

c) Inwiefern wurden diese Ziele erreicht bzw. wo gab es gravie rende
Planabweichungen? 

Eine Abweichungsanalyse gibt es bisher nur im Finanzbe reich. Die
Ergebnisse sind im Lage- und Rechenschaftsbe richt dar gestellt.

Fragenkreis 5:  Controlling

a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es or ganisiert?

Es existiert ein Finanzcontrolling durch das Amt für Finanz ser vice,
welches den Fachämtern monatliche Auswertungen zur Verfügung
stellt. Auswertungen dieser Berichte durch die Fach ämter werden bis-
her nicht standardmäßig erstattet. Dar über hinaus findet in Teilen der
Verwaltung jeweils Fachcon trolling statt (z. B. im Amt für Jugend,
Schule und Sport).

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebiets kör per-
schaft, um den Steuerungsbedürfnissen der Verwal tungs leitung
Rechnung zu tragen und umfasst es alle we sentlichen Verwaltungs-
bereiche?

Dem bestehenden Finanzcontrolling sowie den diversen Fach con-
trollings fehlen die übergeordneten strategischen Ziele. Ein verwal-
tungsweites Leistungscontrolling (Output-oder Out come orientiert) ist
nicht vorhanden.

c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steu erung
und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Un terneh-
men, an denen eine wesentliche Beteiligung be steht?

Im Grundsatz ja. Die Bürgermeisterin wird von der Beteili gungsver-
waltung informiert.

Ein standardisiertes, konzernweites Controlling oder Risi kom anage-
ment besteht nicht (siehe auch Fragenkreis 7).
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Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert bereits eine Kos ten- und
Leistungsrechnung?

Es existiert eine nahezu verwaltungsweite Kosten- und Leis tungs-
rechnung mit sich daraus ergebender interner Leis tungs verrech nung.

b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirt schaftli che
Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informa tionen bzw. an wel-
chen Stellen besteht nach Einschätzung des Abschlussprü fers noch
Handlungsbedarf?

Die Verwaltung ist seit einigen Jahren dabei, die bislang auf Ex-
cel-Basis funktionierenden Kosten- und Leistungsrechnun gen in die
ERP-Software NewSystem von Infoma zu integrie ren. So wurden die
Betriebsabrechnung der Feuerwehr für das Jahr 2016 und für die
Entwässerungsgebühren für das Jahr 2017 bereits in In fo ma erstellt. 

Verbesserungspotenzial ist grundsätzlich (mit einigen Aus nahmen bei
den gebührenrechnenden Einrichtungen) bei den „Leistungs rech nun-
gen“ der Kosten- und Leistungsrech nungen vor handen; ins be sondere
wenn es sich um personal kostenlastige Be reiche handelt, müssten
hierfür die Leistun gen des Personals er fasst werden.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarn signale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsge fähr-
dende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

In den Sitzungen des Verwaltungsvorstandes werden Haus halts risi-
ken durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche zum Haus haltsplan be-
sprochen. 

Ein allgemeines Frühwarn- oder ein Risikomanagementsys tem wurde
bei der Stadt Hilden bisher allerdings nicht instal liert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck
zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnah-
men nicht durchgeführt werden?

Es wäre empfehlenswert, bei der Stadt Hilden ein allge meines und
verwaltungsweites Risikomanagement zu imple mentieren. Es soll te
einen Überblick über die Risiken ermög lichen, die bei der Kern ver-
waltung und den Gesellschaften mit städtischer Beteiligung auf treten
können. Gleichzeitig sollte es Strategien aufzeigen, wie die Stadt die-
sen Risiken begegnen kann. 
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Im Jahr 2016 wurden als erster Schritt die Risiken identifiziert und be-
wertet, damit § 21 des Korrup tionsbe kämp fungsgesetzes - In beson-
ders korruptionsgefähr deten Berei chen muss Personalrotation statt-
finden - Genüge getan wird. Noch im selben Jahr wurde damit begon-
nen, die als be son ders ri si ko trächtig identifizierten Bereiche mittels
Geschäftsprozessaufnahmen und -analysen zu betrachten. Inzwi-
schen liegt eine Reihe von Ergebnissen vor. Bedauerlicherweise ist
aber erst ein geringer Bruchteil der Prozesse aufgenommen und die-
se Pro zess be schreibungen sind z. B. für die aufgabenkritische Unter-
suchungen oder die Einführung ei nes Work flow ge st ützten DMS nicht
aus sa ge kräf tig und umfassend genug.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine Dokumentation erfolgt durch die Protokolle der Sitzun gen des
Verwaltungsvorstandes. Eine für die Nutzung und Fortschreibung der
Pro zesse in den Fachämtern erforderliche, zentrale Prozessda ten-  
bank ist nicht eingerichtet.

Sowohl die bisher erlangten Prozesskenntnisse als auch deren Doku-
mentation und die Dokumentation der Maßnahmen reichen nicht aus.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und sy-
stematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwal tungs-
prozessen und Funktionen abgestimmt und an gepasst?

Da ein allgemeines Frühwarnsystem nicht vorhanden ist, muss diese
Frage für die Stadt Hilden verneint werden.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäf te, Op-
tionen und Derivate

a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Ein satz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Terminge schäften, Optio nen
und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu wel-

chen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und doku men tiert

und in welchem Umfange dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, zum Beispiel, ob be-

stimmte Strategien  ausschließlich zulässig sind bzw. be stimmte
Stra tegien nicht durchgeführt werden dürfen (zum Beispiel anti zi-
patives Hed ging)?
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b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Op ti mierung
von Kreditkondition und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang ent spre chen-
des Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbe sondere in Be zug
auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungsle gung
- Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung
(Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konse quenzen
aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisun gen er-
lassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hin blick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bil den den
Vorsorgen geregelt?

zu a - f) 

Die Stadt Hilden besitzt keine derartigen Produkte; vor einem et wai-
gen Erwerb wäre der Rat einzuschalten. 

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es re-
levante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 haben sich kei ne An-
haltspunkte für nicht abgebildete Sachverhalte erge ben.

b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es we-
sentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwal tung unwirt schaft-
lich verhalten hat?

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wurde beachtet.

c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und Klarheit be achtet
und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendun gen
sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht erre chenbar sind?

Ja.
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d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beach tet, wo-
nach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fi nanzmittel vor-
rangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu be-
schaffen sind, sofern die sonstigen Finanz mittel nicht ausrei chen?

Ja.

Fragenkreis 10: Planungswesen

a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und ent-
spricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (zum Bei spiel §
85 GO NRW)?

Ja. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Lageberichte enthalten Erläuterungen zu den Planabwei chungen.
Das Amt für Finanzservice fertigt monatlich Con trol lingberichte (z. B.
Konten- oder Budgetbericht, Berichte über Leis tungsdaten, so fern
vorhanden), um auch unterjährig frühzeitig Planabweichungen fest-
stellen zu können. Die Ver wendung dieser Berichte ist jedoch nicht
festgelegt.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und ent-
spricht die Form den gesetzlichen Vorgaben? 

Ja.

b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröf fent licht
worden? 

Für das Haushaltsjahr 2017 war das nicht der Fall. Nach § 80 Abs. 5
GO NRW soll die vom Rat beschlossene Haus haltssatzung spät es-
tens einen Monat vor Beginn des Haus haltsjahres der Aufsichts be-
hörde angezeigt werden. 

Der Ratsbeschluss erfolgte am 22.03.2017, die An zeige am
23.03.2017. Die Haushaltssatz ung für das Jahr 2017 wur de am
19.04.2017 im Amts blatt der Stadt Hil den veröf fent licht.

c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsfüh rung be-
achtet, das heißt, sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Aus zah-
lungen geleistet worden, zu denen eine rechtli che Verpflichtung be-
stand oder die für die Weiterführung not wendiger Aufgaben un auf-
schiebbar waren?

Ja, die Einhaltung dieser Vorgaben ist unterjährig geprüft worden.
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d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristge recht er-
lassen worden?

Nein.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und ent spricht
die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Ja.

b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stel len gab
es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hier für aus-
schlaggebend?

Die Abweichungen wurden im Lagebericht erläutert.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes er for derlich,
um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebiets körperschaft
zu erreichen?

b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehör de ge-
nehmigt worden?

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes er reicht bzw.
wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

Zu a - c) 

Die Stadt Hilden ist bisher nicht verpflichtet, ein Haushaltssi che-
rungskonzept aufzustellen. 

Fragenkreis 14: Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonsti ge Fi-
nanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen
geplant und vor Realisierung auf Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit, Fi-
nanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, bislang nur für Bauinvestitionen. Die Unterlagen gemäß § 14 Abs.
2 GemH VO NRW un terlie gen auch der Prüfung durch das BPA.

Die jährliche Beratung des It-Projektplans und seiner wirtschaftlichen
Fa cet ten geschieht un ter Be teili gung des BPAes.
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Mit Schreiben vom 24.07.2018 hat Frau Bürgermeisterin Alkenings
ver fügt, dass auch für die Beschaffung von Fahrzeugen Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen (mit Alternativen) anzufertigen und den Unterla-
gen für die Haushaltsplanberatungen beizufügen sind.

Die übrigen Investitionen gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO sind von die-
ser Ver fü gung nicht betroffen und wurden bislang - wenn überhaupt -
eher ru dimen tär Wirtschaftlichkeitsrechnungen unterzogen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterla gen/Erhebungen
zur Preisermittlung nicht ausreichend wa ren, um ein Urteil über die
Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (zum Beispiel bei Er-
werb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Betei ligungen)?

Nein. Ansonsten würde das BPA im Rahmen seiner Prüfun gen un-
mittelbar Nachbesserungen erbitten.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von In-
vestitionen laufend überwacht und Abweichungen un tersucht?

Ja.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Über-
schreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus wel chen
Gründen?

Wenn es geschehen ist, waren solche Überschreitungen in der Regel
durch unvorhersehbare Abweichungen von den Ausfüh rungspla-
nungen (z. B. Nachträge bei Bauten im Be stand) begrün det und wur-
den durch das BPA geprüft.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder ver gleichbare
Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien ab ge schlossen wurden?

Nein.

Fragenkreis 15: Kredite

a) Gab es eine Netto-Neuverschuldung oder konnten per Saldo Schul-
den abgebaut werden?

Aus der aus 2016 übertragenen Kreditermächtigung wurden in 2017
5,81 Mio. € beansprucht. Die mög liche Kre ditauf nah me aus der
Haus halts satz ung 2017 von 5,6 Mio. € wurde nur ge ringfü gig in Höhe
von 0,39 Mio. € in An spruch ge nommen.

Der Schuldenstand stieg zum 31.12.2017 auf 28,56 Mio. € und die
Summe aller Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr um
rund 8,6 Mio. € und die Haf tungsverhältnisse aus der Be stel lung von
Sicherheiten haben sich um 1,8 Mio. € reduziert.
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Fragenkreis 16: Liquidität

a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches unter an-
derem eine laufende Liquiditätskontrolle gewährlei stet?
Ja, beim Amt für Finanzservice.

b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Ma na-
gement und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür gel-
tenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das Amt für Finanzservice unterhält ein zentrales Cash-Ma nage ment.
Die Regelungen dazu wurden eingehalten.

c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung auf nehmen
und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwi ckelt?

Aus dem Jahr 2016 war noch ein Liquidi täts kre dit von 10 Mio. € nach
2017 über nom men worden. Im Laufe des Jahres wurden ein weiterer
Liquiditätskredit von 5 Mio. € aufgenommen und beide Kredite wur-
den mit 15 Mio. € vollständig getilgt.

d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kre-
dite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

Nein, siehe c).

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

a) Gibt es eine Dienstanweisung für Stundung, Niederschla gung und
zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnis sen
der Verwaltung?

Ja.

b) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rech nung
gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahn wesen ge währlei stet,
dass ausstehende Forderungen zeit nah und effektiv eingezo gen wer-
den?

Ja.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und ent spricht die-
se den gesetzlichen Vorgaben?

ja.
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen un ter lie gen,
Konkurrenzangebote (zum Beispiel auch für Kapi talauf nah men und
Geldanlagen) eingeholt?

Ja. Das BPA ist regelmäßig begleitend beteiligt.

c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen be-
stehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?

Nein.

Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtli chen Prü-
fung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden risikoorientiert rollie rend
geprüft.

b) Wurde in den Gebühren rechnenden Bereichen eine Nach kalku lation
durchgeführt, damit evtl. Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen
festgestellt werden können?

Ja.

c) Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ih ren
Anpassungsbedarf hin untersucht?

Ja.

d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass ge gen be-
stehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den
gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Nein.

e) Ist sichergestellt, dass alle Beträge zeitnah und vollständig erho ben
werden?

Ja. Einzelfragen bleiben unterjährigen Prüfungen vorbehal ten.
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Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptions präven tion
ergriffen und dokumentiert?

Ja. Die Verwaltung hat eine zentrale Vergabestelle im Amt für Fi-
nanzservice eingerichtet und eine Antikorruptionsbeauftragte er nannt,
was der Kor rup tions prä ven tion dient. Außer dem gibt es ei ne Dienst-
an wei sung zur Kor rup tionsprä ven tion und in vielen ande ren Dienst an-
weisun gen ent spre chende Re gelungen.

b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, zum Bei spiel
zur Annahme von Geschenken?

Ja. Es besteht die Dienstanweisung zur Korruptionspräven tion.

c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzei ge
gebracht wurden?

Nein.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungs organ

a) Hat die Verwaltungsleitung das Überwachungsorgan unter jährig über
die Entwicklung der Haushaltswirtschaft infor miert?

Ja, in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses so wie des
Rates, aber auch in den Fachausschüssen hat der Kämmerer be-
darfs ge recht berichtet. Im Haupt- und Finanzaus schuss wurde der je-
weils aktuelle Fi nanzstatus dargestellt und es wurde in halb jährli chen
Mit tei lungsvorlagen über die über- und au ßerplanmäßigen Auf wen-
dun gen und investiven Auszahlun gen des je weils ver gange nen Halb-
jahres in formiert.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirt schaft-
liche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtig sten Verwal-
tungsbereiche?

Ja.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge ange-
messen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhn li-
che, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß ab gewickelte Ge schäfts-
vorfälle sowie erkennbare Fehldisposi tionen oder wesentli che Unter-
lassungen vor und wurde hier über berichtet?

Rat sowie der Haupt- und Finanzausschuss wurden ange messen un-
terrichtet. Ein Risikofrüherkennungssystem, in dessen Rahmen hätte
berichtet werden können, existiert allerdings nicht. 
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Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermö gens-,
Schulden-, Finanz- und Ertragslage

a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (zum Beispiel NKF-Kenn-
zahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Fi nanz- und Ertragslage
der Gebietskörperschaft?

Nein. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt spiegelt sich in den
Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets ab Seite 44 des Lagebe richts
zutreffend wider.

b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

Da die Stadt Hilden ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf NKF
umgestellt hat, können Kennzahlen seither in einer Zeitreihe be-
trachtet werden. Die Entwicklung der Kennzahlen seit 2012 ist im La-
gebericht ab Seite 41 dargestellt.

c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beur tei-
len?

Es liegen keine öffentlich zugänglichen NKF-Vergleichszah len des In-
nenministeriums vor. Die Gemeindeprü fungs anstalt (GPA) ist be-
müht, Vergleichszahlen aus ihren Mitgliedskom munen zusam men-
zustellen. Die letzten Vergleichskennzah len der GPA für klei ne kreis-
angehörige Städte betreffen das Vergleichsjahr 2016. Eine interkom-
munale Erhe bung ist sei tens der GPA für mittelgroße Kommunen ab
dem Jahr 2020 geplant.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Re serven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebs not wen-
diges Vermögen?

Nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch
im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich hö here oder nie-
drigere Verkehrswerte der Vermögensgegen stände we sentlich be-
einflusst wird?

Nein
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Fragenkreis 24: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Fi nan-
zierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Ab schluss stichtag be-
stehenden wesentlichen Investitionsver pflichtungen fi nanziert wer-
den?

Kapitalstruktur zum Abschlussstichtag 2017

JA 2017 JA 2016 Veränd.
 in Mio. € in Mio. €  
Allgemeine Rücklage -250,52 -250,87 0%
Sonderrücklagen -1,54 -1,54 0%
Ausgleichsrücklage -13,15 -19,13 -31%
Jahresergebnis -0,37 5,98 +106%
Sonderposten für Zuwendun gen -45,44 -45,01 +1%
Sonderposten für Beiträge -42,78 -44,59 -4%
Sonderposten für den Gebüh ren-
ausgleich -2,15 -1,89 +14%

Übrige Sonderposten -1,77 -1,53 0%
Pensionsrückstellungen -77,06 -72,24 +6%
Rückstellungen für Deponien und Alt-
lasten -0,23 -023 0%

Sonstige Rückstellungen nach § 36
Abs. 4 und 5 GemHVO -8,29 -7,78 +6%

Verbindlichkeiten aus Krediten für In-
vestitionen -28,56 -24,43 +17%

Übrige langfristige Verbindlich keiten -0,57 -0,24 +137%
Instandhaltungsrückstellungen -0,36 -0,31 +14%
Kurzfristige Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten 0,00 -10,00 -100%

Verbindlichkeiten aus Lieferun gen
und Leistungen -3,62 -3,88 -7%

Sonstige Verbindlichkeiten -5,78 -5,72 +1%
RAP -11,24 -10,02 +11%

-493,43 -497,30

Die Ergebnisplanung für die Jahre bis 2020 ist in den Vorbe mer kun-
gen zum Haushalt 2017 ausführlich dargestellt und erläutert. Die ge-
plante Schuldenentwicklung zeigt die Tabelle auf Seite 29 der Vorbe-
mer kungen zum Haushaltsplan 2017.
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b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, ins be-
sondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Inves titionen und
zur Liquiditätssicherung?

Die mögliche Kreditneuaufnahme aus der Nachtragshaushalts satz-
ung des Jahres 2016 war nur mit 3,14 Mio. € ausgenutzt worden. Im
Rah men der noch zur Verfügung stehenden Ermächtigung aus dem
Jahr 2016 wurden im Jahr 2017 weitere Kredite von 5,81 Mio. € auf-
ge nommen. 

Die für das Jahr 2017 beschlossene Kreditermächtigung wurde nur
für 0,39 Mio. € für den Anteil "Gute Schule 2020" genutzt . 

Die diesbezüglichen Kennzahlen „Anlagendeckungsgrad 2“ und
„Dynamischer Verschuldungsgrad“ zeigen, dass sich die Stadt Hil den
mit diesem Schuldenstand im Vergleich der NKF-Kennzahlen der
GPA (siehe Seiten 44 und 45 des Lage- und Rechenschafts berichts)
im un te ren Mit tel feld be fin det.

Die Liquidität der Stadt Hilden konnte durch Aufnah me eines Li qui-
ditätskredites sicherges tellt werden. Aus dem Jahr 2016 war noch ein
Liquidi täts kre dit von 10 Mio. € nach 2017 über nom men worden. Im
Laufe des Jahres wurden ein weiterer Liquiditätskredit von 5 Mio. €
aufgenommen und beide Kredite wur den mit 15 Mio. € vollständig ge-
tilgt.

c) In welchem Umfang hat die Stadt Finanz-/Fördermittel ein schließ lich
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhalts punkte
ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen
des Mittelgebers nicht beach tet wurden?

 Bei diversen Investitionsmaßnahmen hat die Stadt Hilden Förder-
mittel in Anspruch genommen, zum Beispiel Sportpau schale, In ves-
titionspauschale, Landeszuweisung ÖPNV (Pauschale) und Feuer-
schutzpauschale. 

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Über-
schuldung?

Nein; bislang musste die Stadt Hilden kein Haushaltssiche rungs-
konzept aufstellen.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendun gen de-
cken können?

Ja. Der Jahresüberschuss lag 2017 bei rd. 0,37 Mio. €.
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b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgän gen ge-
prägt?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder
andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebiets körperschaft und
deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbe trieben eindeutig zu unange-
messenen Konditionen vorge nommen werden?

Nein.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursa chen?

Ja. Aufgrund der negativen Finanzentwicklung wurde u. a. bereits im
Jahr 2016 eine ver waltungsinterne Arbeitsgruppe „Haushaltskon soli-
die rung“ ins Le ben gerufen

b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Er gebnis
beigetragen?

Die Verwaltung hat dies im Lagebericht dargestellt und die größe ren
Abweichungen erläutert.

Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags lage

a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Er tragslage erfor-
derlich?

Ja.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsich tigt, um
die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbes sern?

Die Verwaltung hat eine Vielzahl von Maßnahmen vorbereitet bzw.
er griffen, unter anderem die Neubewertung der einzel nen Maß nah-
men des integrierten Handlungskonzeptes In nenstadt, und hat die se
dem Rat und seinen Ausschüssen zur Beratung vorgelegt.

Darüber hinaus hat die Verwaltung eine Arbeitsgruppe Personal ma-
na gement eingesetzt, deren erste Arbeitsergebnisse bereits in die
Haushaltsplanung 2017 eingeflossen waren. Die Bemühungen zur
Aufgabenkonsolidierung werden verstärkt.

6.2 Vollständigkeitserklärung

Die Vollständigkeitserklärung folgt auf der nächsten Seite.



   

 

Vollständigkeitserklärung 

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017 
 

Frau Bürgermeisterin Birgit Alkenings gibt persönlich folgende Erklärung ab: 
 
 
Aufklärungen und Nachweise 
1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und 

darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen 
vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. 
Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die 
Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. 

 
2. Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der 

Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und 
vollständig zu geben: 

 
 Herr Kämmerer Heinrich Klausgrete 
 Herr Ralf Blisginnis 
 
 
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW) 
 
1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. 

Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere 
Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen 
sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind. 

 
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das 

Haushaltsjahr sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig 
waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und 
vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden 
Nachweise (begründende Unterlagen). 

 
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt. 
 
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im 

wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden 
erfasst worden. 

 
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und 

interner Aufsicht wurden oder werden in Kürze erlassen und werden in aktueller 
Fassung vorgelegt. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde 

 

  von mir wahrgenommen 

 auf Herrn Kämmerer Heinrich Klausgrete übertragen und von ihm 
wahrgenommen 

 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 
 
1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, 

Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden 
Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche 
Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben. 

 
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, 

insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von 
mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt. 



   

 

3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 

  bestehen nicht 

  sind im Jahresabschluss enthalten 

  sind im Lagebericht dargelegt 
 
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 

Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen 
 

  bestehen nicht 

  sind gesondert erläutert 
 
5. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und 

dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung der Stadt, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche 
dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. 

 
 Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag 
 

  nicht 

  nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 
 
6. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen 

Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag 
 

  nicht 

  nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 
 
 Im Verbindlichkeitenspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 

Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen. 
 
7. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesenen 

Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der 
Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag 

 

  nicht 

  und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt 
 
8. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und 

indexbezogende Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, 
Forward Rate Agreements und Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag 

 

  nicht 

 und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung 
dargelegt worden 

 und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt 
 
9. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres 
Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), 
bestanden am Abschlussstichtag 

 

  nicht 

  und sind in den Unterlagen zum Jahresabschluss vollständig aufgeführt 
 
10. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche 

finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen 
 

  im Anhang angegeben 

  unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt 
 



   

 

11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, 

 

  lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor 

  sind im Anhang angegeben 

  sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt 
 
12. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen 

Kontrollsystems 
 

  lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor 

  sind vollständig mitgeteilt worden 
 
13. Es sind keine Täuschungen oder Vermögensschädigungen bekannt oder werden 

vermutet, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht haben könnten. 

 
14. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW 

sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend. 
 
 
 
Hilden, 20.09.2018    Gez. Birgit Alkenings 
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